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IO. Speisungöscheme an Stelle der anzurechnenden Karten

Gleichwohl ist der Gedanke auf dem Marsche, alle diese Bedenken
zu überwinden. Die Städte D a r m st a d t und F r e i b u rg im
Breisgau haben dieses Ziel bereits durch die Ausgabe besonderer
S p e i s u n g s s che i n e erreicht. Sie geben letztere, etwa in Form
der Reichs-Reisebrotmarkenhefte, aus, wie alle sonstigen Städte ihre
„Speisemarken" auch ausgeben, jedoch nur unter gleichzeitiger Ab¬
rechnung auf die zuständigen Lebensmittelkarten. Wer z. B. in
Freiburg 16 Doppelspeisemarken (täglich 2 Mahlzeiten für einen
halben Monat) haben will, hat hierfür gleichzeitig abzutreten:
a) Mehlkarten für 200 Gramm Mehl oder in Ware 200 Gramm

Mehl,
l>) Kartoffelkarten für 10 Pfund Kartoffeln oder in Ware

10 Pfund Kartoffeln,
c) Die „Lebensmittelkarten" des fraglichen halben Monats.

Diese Speisemarken gelten sodann in allen Gasthäusern und
Kriegsküchen. Gegen Rückgabe von 32 Marken erhält das Gast¬
haus oder die Kriegsküche einen Bezugsschein auf die entsprechende
Menge von Lebensmitteln.

In Darmstadt ist geplant, gleichartige Doppelspeisemarken aus¬
zugeben. Hierbei besteht die Absicht, bei Bezug für einen vollen
Monat, also für 60 Mahlzeiten, die gleichzeitige Abgabe von
70 Gramm Brotmarken (für Kochmehl) sowie von allen Teig¬
waren-, Fett-, Kartoffel- und Zucker- sowie Lebensmittelkarten
zu fordern, mit Ausnahme der Hälfte der Butterkarte, der Hälfte
der Zuckerkarte und der Eierkarte. Bei Bezug von Speisemarken
für je 5 Tage (10 Mahlzeiten) oder ein Sechstel-Monat, plant man
dagegen zur Erleichterung folgendes:

Es werden für je 10 Mahlzeiten gerechnet:
Kochmehl ....... 116 Gramm
Hülsenfrüchte, Teigwaren . 20 „
Fett ........ 26 „
Mühlenfabrikate .... 50 „
Kartoffeln ...... 1876 „
Zucker ........ 43 „

Da der sechsfache Betrag dieser Waren der Monatsspeisekarte
entspräche, soll es genügen, wenn für fünf Tage ein beliebiges
Sechstel, also die volle Lebensmittelkarte einer der sechs Gruppen,
mit der oben bezeichneten Monatsbeschränkung, zurückgegeben
wird. Es kann also Speisemarken für fünf Tage erhalten, wer
für 700 Gramm Brotmarken oder für 120 Gramm Teigwaren
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